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02.05.03 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

 
 
Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und der Fraktion der F.D.P. 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz  
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für das Haushaltsjahr 2001 (Haushaltsgesetz 2001) und zur  
Änderung anderer Rechtsvorschriften - Drs. 15/1543 
 
 
 
- Einzelplan 04 - 
 
 
Der  Landtag wol le besch l ießen :  
 
Zu Kapitel 04 76  Übrige Einnahmen und Ausgaben im 

Abschnitt Unterricht und Erziehung 
   
Zu Titelgruppe 75  Weiterentwicklung des Schulwesens, 

Schulversuche und Informationsmaterial für 
Schüler und Eltern 

 
        
   
Zu Titel 547 75   Nicht aufteilbare sächliche 

Verwaltungsausgaben. 
 
  Der Haushaltsansatz in Höhe von 540.000 

DM wird um 50.000 DM auf 590.000 DM 
erhöht. 
 
Erläuterung zu ATG 75: 
Die Erläuterung zu ATG 75 wird in Abs. 2 
wie folgt geändert: 
Von den veranschlagten Mitteln sind 
100.000 DM für die Begabtenförderung 
und... 

 
 
Wiesbaden, 9. November 2000 
 
 
Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der F.D.P. 
Der Fraktionsvorsitzende: Der Fraktionsvorsitzende: 
Kartmann Hahn 
 

Drucksache 15/1932 
(zu Drucksache 15/1543) 

 


